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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-042/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Wustermark 05.10.2017 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

10.10.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung 24.10.2017 öffentlich 

 
 

Information über die geplante Zeitschiene für die Maßnahme "A 10, km 137 - 
140, Ersatzneubau der Bauwerke 70Ü1, 71 und 71Ü1 einschließlich AS 
Brieselang (L 202)" 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Beschlussvorlage Nr.: B-072/2016 wurde dargelegt, dass die Umverlegung der L 202 über 
das GVZ Wustermark im Jahr 2021 abgeschlossen sein sollte. Innerhalb dieses Zeitrahmens sollten 
in der Gemeinde Wustermark folgende Maßnahmen baulich abgeschlossen sein: 
 
1. Fahrbahnsanierung der Rostocker Straße im GVZ Wustermark (Anteil Gemeinde 
    Wustermark) 
2. Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal 
3. Veränderung der Rampenführung zur Kuhdammbrücke über den Havelkanal 
4. Veränderung der Anbindung des Kuhdammweges an die derzeitige L 202 
5. Neubau der Kuhdammbrücke über die BAB 10 
6. Herstellung einer Verbindung zwischen der Kuhdammbrücke über die BAB 10 und der 
    Rostocker Straße, einschließlich der Herstellung eines Kreisverkehrs im Bereich 
    Kuhdammweg/Rostocker Straße 
 
In der Informationsvorlage I-023/2016 wurde bereits darüber informiert, dass sich der 
Gesamtzeitraum für die Umsetzung der oben angeführten Einzelmaßnahmen bis ins Jahr 2022 
verlängern könnte. 
 
Nachdem nun am 22.08.2017 im Rathaus Wustermark eine Beratung mit dem Landesbetrieb 
Straßenwesen, Dienststätte Stolpe (Autobahnamt) zu dem Gesamtbauvorhaben 
 
„ Maßnahme A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke  
  •  70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark, 
  •  71  - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und 
  •  71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang 
einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202)“ 
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stattgefunden hat, ergibt sich bezüglich des Bauvorhabens „Neubau der Kuhdammbrücke über die 
BAB 10“ folgender aktueller Terminplan: 
 
- Vorentwurf (LPH 3)      15.05.2017 – 31.10.2017 
- Bestätigung durch das BMVI    01.11.2017 – 30.04.2018 
- Erstellung der Planfeststellungsunterlagen (LPH 4) 01.05.2018 – 31.10.2018 
- Planfeststellung      01.11.2018 – 02.11.2020 
- Ausführungsplanung und Ausschreibung   03.11.2020 – 29.04.2021 
- Vergabeverfahren      03.05.2021 – 31.01.2022 
- Ersatzneubau BW 70Ü1     01.03.2022 – 01.09.2022 
- Bau Kuhdammweg + Hafenstraße    02.09.2022 – 20.12.2022 
 
 
Die Gesamtmaßnahme soll gemäß beiliegendem Terminplan am 30.04.2026 beendet sein. 
Weitere Details sind dem Terminplan zu entnehmen. 
 
Anmerkungen: Die relativ lange Bauzeit bis zum 30.04.2026 erfolgt unter der Annahme, dass die 
  Kuhdammbrücke über den Havelkanal nur einen einspurigen Verkehr zulässt. 
 
  Sollte es der Gemeinde Wustermark bis zum Jahr 2020 gelingen die   
  Kuhdammbrücke über den Havelkanal zweispurig auszubauen, wird sich die  
  Gesamtbauzeit verringern. An dieser Problematik arbeitet die    
  Gemeindeverwaltung gegenwärtig. 
 
  Die zeitlichen Auswirkungen auf das Bauvorhabens „Neubau der   
  Kuhdammbrücke über die BAB 10“werden als marginal eingeschätzt, sollte es 
  der Gemeinde Wustermark bis zum Jahr 2020 gelingen die    
  Kuhdammbrücke über den Havelkanal zweispurig auszubauen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Den betreffenden gemeindlichen Gremien wird lediglich die aktualisierte Terminkette hinsichtlich der 
baulichen Umsetzung der Erneuerung der A 10 im Abschnitt A 10, km 137 – 140 und der damit im 
Zusammenhang stehenden Bauablauf über die  Ersatzneubauten der Bauwerke 
 •  70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark, 
 •  71  - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und 
 •  71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang 
einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202) vorgestellt. 
 
Aussagen zur Kostenhöhe für die betreffenden Brückenbauvorhaben in den jeweiligen Gemeinden in 
Brieselang und Wustermark liegen nicht vor und können dementsprechend auch nicht weitergereicht 
werden. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Niederschrift vom 22.08.2017 über die Maßnahme A 10, km 137 – 140, Ersatzneubau der Bauwerke
 •  70Ü1 - Kuhdammbrücke über die A 10 in der Gemeinde Wustermark, 
 •  71  - Schlaggrabenbrücke in der Gemeinde Brieselang und 
 •  71Ü1 - Brücke über die A 10 in der Gemeinde Brieselang 
einschließlich der Anschlussstelle Brieselang (L 202) 
 
 
Az.:  
22.09.2017 
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